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Wertpapier-Informationsblatt gemäß § 4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) 
Anzahl der Aktualisierungen: 0     Stand: 25.03.2021 

1.  Art, die genaue Bezeichnung und die internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) des Wertpapiers 
Art: Aktie nach § 2 Nr. 1 Wertpapierprospektgesetz („WpPG“) i.V.m. Artikel 2 Buchstabe b der Verordnung (EU)2017/1129 („ProspektVO“). 
Genaue Bezeichnung: Auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien der OTI Greentech AG („OTI“ oder „Gesellschaft“), 
Friedrichstrasse 79, c/o ABC Business Center, 10117 Berlin. Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (ISIN) lautet 
DE000A2TSL22. 

2.  Funktionsweise des Wertpapiers einschließlich der mit dem Wertpapier verbundenen Rechte 
Funktionsweise des Wertpapiers: Bei den Aktien der OTI handelt es sich um verbriefte Beteiligungen am Grundkapital der Emittentin. Die 
Aktien werden in Depots verwahrt. 
Mit dem Wertpapier verbundene Rechte: Die Rechte der Aktionäre sind im Aktiengesetz (AktG) bzw. in der Satzung der OTI festgelegt und 
können in gewissen Umfang gesetzlich, durch Hauptversammlungsbeschlüsse oder eine Änderung der Satzung beschränkt oder 
ausgeschlossen werden. Die Aktien gewähren Verwaltungs- und Gewinnrechte. Zu den Verwaltungsrechten gehören das Recht zur 
Teilnahme an der Hauptversammlung sowie das Stimmrecht. Mit den Aktien sind weitere Rechte verbunden, insbesondere das Recht zur 
Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen (§ 246 Nr. 1-3 AktG), das Auskunftsrecht (§ 131 AktG) sowie ggfs. diverse 
Minderheitsrechte. 
Bezugsrecht Das Recht, das einem jeden Aktionär auf sein Verlangen ein seinem Anteil an dem bisherigen Grundkapital entsprechender Teil 
der neuen Aktien zugeteilt werden muss (§ 186 AktG),  
Stimmrechte, Teilnahme an der Hauptversammlung: Jede Aktie gewährt eine Stimme in der Hauptversammlung der OTI Greentech AG. 
Beschränkungen des Stimmrechts oder unterschiedliche Stimmrechte bestehen nicht. 
Gewinnanteilberechtigung: Die neuen Aktien aus der geplanten Kapitalerhöhung („neue Aktien“) werden mit voller 
Gewinnanteilberechtigung ab 01.01.2020 ausgestattet. Über die Verwendung eines Bilanzgewinns und Ausschüttung einer Dividende 
beschließt die ordentliche Hauptversammlung jährlich in den ersten acht Monaten des nachfolgenden Geschäftsjahrs. Beschlossene 
Dividenden sind am dritten Geschäftstag fällig, sofern die Hauptversammlung keine spätere Fälligkeit festlegt. Dividendenansprüche 
verjähren in drei Jahren. Die Zahlstelle zahlt die Dividende an die Aktionäre aus.  
Verlustbeteiligung: Für einen Anleger besteht über den investierten Betrag hinaus keine Verlustbeteiligung oder und auch keine 
Nachschusspflicht. 
Rechte im Fall einer Liquidation: Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft ist der verbleibende Liquidationserlös unter den Aktionären im 
Verhältnis ihrer Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft aufzuteilen. 
Form, Verbriefung und Handelsplatz der Aktien: Alle Aktien der Gesellschaft sind nach § 6 der Satzung als Inhaber lautende nennbetragslose 
Stückaktien ausgegeben und in Globalurkunden verbrieft. Die OTI ist berechtigt Aktienurkunden auszustellen, die jeweils mehrere Aktien 
verbriefen (Globalurkunden) und die bei der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, hinterlegt 
werden. Der Anspruch der Aktionäre auf Einzelverbriefung ist ausgeschlossen. Die Aktien der Gesellschaft werden im allgemeinen 
Freiverkehr der Börse Düsseldorf unter ISIN DE000A2TSL22 gehandelt. Alle Aktien haben die gleiche Gattung. 
Übertragbarkeit: Die Aktien können nach den für auf den Inhaber lautende Aktien geltenden rechtlichen Vorschriften frei übertragen 
werden. Veräußerungsverbote oder Einschränkungen im Hinblick auf die Übertragbarkeit bestehen nicht. 

3.  Angaben zur Identität des Anbieters, des Emittenten einschließlich seiner Geschäftstätigkeit und eines etwaigen Garantiegebers 
Anbieter und Emittent der neuen Aktien ist die OTI Greentech AG („Holdinggesellschaft“), Friedrichstrasse 79, c/o ABC Business Center, 
10117 Berlin (Tel.: (+49) 030/88786562, Fax: (+49) 030/69088488, E-Mail: info@oti.ag, Web: www.oti.ag) eingetragen im Handelsregister 
des Amtsgerichtes Charlottenburg unter der Registernummer HRB 195006. Die OTI ist eine Holdinggesellschaft. Gegenstand der 
Holdinggesellschaft ist der Erwerb, das Halten, das Verwalten und der Verkauf von Beteiligungen, d.h. Minderheits- und 
Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen dieser Art, in jeglicher Rechtsform, im In- und Ausland. Die Holdinggesellschaft finanziert sich 
durch Ausschüttungen ihrer Beteiligungen sowie durch Umlage ihrer Kosten auf ihre Beteiligungen. Die operativen Tochtergesellschaften 
OTI Greentech Innovative Solutions AG (Beteiligungsquote: 99,55 %) und UNIservice UNISAFE Srl. („UNIservice“) (Beteiligungsquote: 100 %) 
(zusammen „Tochtergesellschaften“) betreiben die Herstellung, den Verkauf und Handel von chemischen Produkten sowie Dienstleistungen 
in Form von technischer Unterstützung bei der Anwendung und Individualisierung der chemischen Produkte auf Kundenwunsch für die 
Maritime-, Infrastruktur-, und Öl & Gas-industrie weltweit. Es bestehen keine Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge zwischen der 
Holdinggesellschaft und Ihren Tochtergesellschaften. OTIs patentierte, Tensid-basierte Technologie ermöglicht Lösungen für viele Bereiche 
der Industriereinigung und potentiellen Anwendungsmöglichkeiten bei der Altlastensanierung sowie der Wasseraufbereitung. Die OTI als 
Holdinggesellschaft und Ihre zwei Tochtergesellschaften beschäftigen zurzeit 20 Mitarbeiter in Europa und den USA.  
Garantiegeber: Es besteht kein Garantiegeber. 

4.  Die mit dem Wertpapier, dem Emittenten und einem etwaigen Garantiegeber verbundenen Risiken 
Die im Folgenden aufgeführten Risiken sind nach Einschätzung der Emittentin für diese und die Wertpapiere von wesentlicher Bedeutung. Der 
Eintritt einzelner oder das Zusammenwirken mehrerer der nachfolgend genannter Risiken kann zur Folge haben, dass der Wert der 
Wertpapiere erheblich fällt und Anleger ihr investiertes Kapital teilweise oder ganz verlieren (Totalverlustrisiko). 
Die mit dem Wertpapier verbundenen Risiken 
Kursschwankungen: Der Bezugspreis der Aktien könnte nicht dem Kurs entsprechen, zu dem die Aktien aktuell oder später an der Börse 
gehandelt werden. Es besteht keine Gewähr für einen liquiden Handel der Aktien im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf. Die 
Investition in Aktien und somit in Eigenkapital einer Aktiengesellschaft beinhaltet das Risiko des Totalverlusts des investierten Betrags. 
Verwässerungsrisiko: Die Beschaffung weiteren Eigenkapitals durch Ausgabe neuer Aktien kann zu einer Verwässerung führen. Die Stimme 
des einzelnen Aktionärs verliert dadurch an Gewicht und der prozentuale Anteil am Gewinn nimmt ab. 
Die mit dem Emittenten verbundenen Risiken 
Liquiditätsrisiko (Going-Concern): Die Gesellschaft befindet sich in einer angespannten Liquiditätssituation. Es besteht eine wesentliche 
Unsicherheit an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit was ein bestandsgefährdendes Risiko im Sinne 
des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt. Ein Scheitern der geplanten Kapitalerhöhung hat zur Folge, dass die Übernahme der KMI Cleaning 

Warnhinweis: Der Erwerb dieses Wertpapiers ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust 
des eingesetzten Vermögens führen. 
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Solutions, Inc. nicht vollzogen werden kann. Dadurch könnte die Fortführung der Gesellschaft erheblich negativ beeinflusst werden. Dies 
kann negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben und zu einem Totalverlust des investierten 
Kapitals der Anleger führen. 
Insolvenz: Eine Insolvenz der Emittentin würde voraussichtlich zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals der Aktionäre führen. In diesem 
Fall werden zunächst vorrangig die Forderungen der Gläubiger der Emittentin befriedigt. Ein nennenswertes darüberhinausgehendes 
Gesellschaftsvermögen steht danach zur Verteilung an die Aktionäre in der Regel nicht zur Verfügung. Das Scheitern dieses Angebot von 
neuen Aktien erhöht das Insolvenzrisiko. Dies kann negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin haben 
und zu einem Totalverlust des investierten Kapitals der Anleger führen. 
Negative Entwicklung der Finanzmärkte: Geschäftsentwicklung und Wachstum der Emittentin sind abhängig von der Entwicklung der 
Finanzmärkte, da sich die Möglichkeit von Kapitalbeschaffung für eine börsennotierte Gesellschaft von der Funktionalität der Finanzmärkte 
abhängt. Dies könnte sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken. 
Lieferantenrisiko: Geschäftsentwicklung und Wachstum der Emittentin sind abhängig von wichtigen Zulieferern. Ein möglicher Wechsel der 
Lieferanten bedeutet einen hohen Aufwand und Verringerung der Gewinnmarge, da es sich um komplexe chemische Produkte handelt. Dies 
könnte sich nachteilig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin auswirken. 
Wettbewerbsrisiken: Auf dem Markt für Tankreinigungen ist die Emittentin intensivem Wettbewerb ausgesetzt. Eine Veränderung der 
maritimen Wettbewerbssituation durch Zusammenschlüsse lokaler Wettbewerber zu größeren und finanzstärkeren Unternehmen oder 
durch vertikale Integration von Hauptkunden kann sich wesentlich nachteilig für die Profitabilität und die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin auswirken. 
Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen: Eine zunehmende Regulierung des Öl- und Gassektors kann erheblichen Einfluss auf die 
Emittentin, ihre Vertriebspartner und Produktanbieter sowie die angebotenen Tankreinigungsprodukte haben. Neue Regularien könnten 
dazu führen, dass die Emittentin einzelne geschäftliche Aktivitäten einstellen muss. Neue regulatorische Vorgaben könnten zu einem 
höheren Verwaltungsaufwand und steigenden Kosten führen. Dies kann negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin haben. 
Schlüsselpersonenrisiko: Ein Ausscheiden des Alleinvorstands Dr. John C. Kisalus, der als promivierter Chemiker den Markt und die Branche 
kennt und wesentlicher Treiber der Entwicklung der OTI Greentech AG agiert, kann negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage haben. 
Wesentlicher Einfluss von Hauptaktionären: Management und Aufsichtsrat sind mit ca. 30 % am Grundkapital beteiligt, der maßgebliche 
Einfluss auf die Emittentin ermöglicht. Sie können Entscheidungen der Hauptversammlung und hierüber die Besetzung von Aufsichtsrat und 
Vorstand unabhängig vom Abstimmungsverhalten anderer Aktionäre beeinflussen. Ihre Interessen könnten mit den Interessen der anderen 
Aktionäre kollidieren. Die Altaktionäre haben keine Verkaufsbeschränkungen, wodurch diese jederzeit Ihre alten Aktien veräußern können 
und somit Einfluss auf die Entwicklung des Aktienkurses nehmen könnten. 
Währungsrisiko: Es besteht ein Währungsrisiko, da die Umsätze der operativen Tochtergesellschaften der OTI größtenteils in US-Dollar 
generiert werden. Wenn der Wert des US-Dollars zum Euro sich verringert, kann dies negative Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Emittentin haben. 
Gesamtwirtschaftliche Risiken: Der für die operativen Tochtergesellschaften der OTI relevante Markt für Industriereinigungen ist von der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Negative Entwicklungen vermindern das Handelsvolumen im maritimen Bereich. Eine 
niedrigere Frequenz von Transporten von chemischen Produkten führt zu einem Rückgang der Transporte und damit zu einem Rückgang 
von Schiffsreinigungen und damit zu niedrigerem Umsatz von UNIservice. Ebenso kann es zu einem negativen Effekt auf den inner-
amerikanischem Handel kommen, der auch den Markt für land-basierte Reinigungen negativ beeinflusst. Eine solche Entwicklung könnte 
sich negativ auf das Umsatzvolumen der Tochtergesellschaften und deren Profitabilität und damit auf die Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Emittentin auswirken. 

  5.  Berechneter Verschuldungsgrad auf Basis der Berechnung anhand des letzten aufgestellten Jahresabschlusses des Emittenten und eines 
etwaigen Garantiegebers. Der Verschuldungsgrad bezeichnet das Verhältnis von Fremdkapital zu Eigenkapital in Prozent. Er gibt Auskunft 
über die Finanzierungsstruktur eines Schuldners. Auf Grundlage des letzte aufgestellten und testierten Jahresabschluss der OTI Greentech 
AG des Geschäftsjahres 2019 per 31.12.2019 beträgt der Verschuldungsgrad der Emittentin bei einem Eigenkapital in Höhe von 
€ 5.999.524,25 sowie Verbindlichkeiten in Höhe von € 762.763,31 zum Stichtag 31.12.2019 somit 12,7 %. Die OTI bilanziert nach HGB und 
erstellt einen konsolidierten HGB Konzernabschluss. 

6.  Aussichten für die Kapitalrückzahlung und Erträge unter verschiedenen Marktbedingungen  
Die Fähigkeit der Gesellschaft, Dividenden auszuschütten, hängt maßgeblich von den künftigen Gewinnen sowie der wirtschaftlichen und 
finanziellen Situation der Emittentin ab. Die operativen Tochtergesellschaften entwickeln Reinigungsmittel, die ökologische und 
leistungsmäßige Vorteile für die Anwender bieten. Die Profitabilität für die Tochtergesellschaften ergibt sich aus der Kostenersparnis der 
Anwender im Vergleich mit Wettbewerbsprodukten. Daher ist die Profitabilität abhängig von der Innovationskraft OTIs und ihrer 
Tochtergesellschaften. Beispielsweise kann mit ECOSOLUT14 die Reinigungsprozedur eines Schiffstanks von sechs um bis zu vier auf zwei 
Reinigungsdurchgänge reduziert werden. Durch die Reduktion der Reinigungsdurchgänge können Reedereien 1-2 Tage Liegegebühren in 
Häfen einsparen. Diese Ersparnis ermöglicht es UNIservice, die spezifischen Preise von ECOSOLUT14 über diejenigen der Wettbewerber zu 
legen. Es handelt sich hierbei um eine Einschätzung durch L&I Maritime (UK) Ltd. Deren Studie dazu ist zu finden unter: 
https://otichemicals.ch/products/. Weitere preisbestimmende Faktoren sind zusätzlich die Entwicklung des Kapital- und Lieferantenmarkts.  
Die Gesellschaft beabsichtigt, mit dem Erlös der Kapitalerhöhung den Joint Venture Partner KMI Cleaning Solutions, Inc. zu 100 % 
übernehmen. Mit der Übernahme soll die OTI Greentech AG wachsen und die erwartete Umsatz- und Gewinnentwicklung soll über der zu 
erwartenden Erhöhung des Aktienkapitals liegen. Die preisbildenden Faktoren sind neben den Finanzierungskosten auch die Kosten für die 
Beschaffung der Handelsprodukte und die Kosten für Lohnarbeit. 
Bei den nachfolgend aufgeführten Szenarien handelt es sich nicht um eine abschließende Aufzählung. Die dargestellten denkbaren 
Entwicklungen sind vom Veräußerungserlös für die neuen Aktien abhängig. Auch wenn die Aktien dividendenberechtigt sind, besteht für 
den einzelnen Aktionär kein Rechtsanspruch auf die Zahlung einer (Mindest-)Dividende, sofern diese nicht von der Hauptversammlung 
beschlossen wird. Mögliche Dividendenzahlungen sind in den untenstehend dargestellten Szenarien daher auch nicht berücksichtigt. Der 
Aktionär kann grundsätzlich seine Aktien über die Börse veräußern. Der hierbei zu erzielende Veräußerungspreis hängt von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin und den Marktbedingungen ab. Die Emittentin hat bisher keine Dividenden ausbezahlt. Ob und 
in welcher Höhe Ausschüttungen für einzelne Geschäftsjahre erfolgen, wird von der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin und deren 

https://otichemicals.ch/products/
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Tochtergesellschaften abhängen. Für die nachfolgenden Szenarien wird davon ausgegangen, dass der Anleger 10.000 neue Aktien zum 
Bezugspreis von je € 1,00 erwirbt pro neuer Aktie und jeweils bei positiver, neutraler und negativer Entwicklung der Emittentin zu einem 
späteren Zeitpunkt veräußert. Es werden pauschale Kosten – z.B. für Steuerberater und Bankgebühren – in Höhe von 1 % des jeweiligen 
Veräußerungserlöses angenommen. Steuerliche Auswirkungen werden ebenso wie mögliche Dividendenzahlungen in den Szenarien nicht 
berücksichtigt. Dem Anleger tatsächlich entstehende Kosten können von den in den Szenarien zugrunde gelegten Kosten abweichen. 

Szenario Erwerbs- 
kosten 

Veräußerungs- 
erlös 

Nettoerlös 
(Veräußerungserlös 
abzgl. pauschale Kosten) 

Anlageergebnis für  
den Anleger (Nettoerlös 
 abzgl. Erwerbskosten) 

Der Anleger verkauft bei positivem 
Szenario zu 110% des Bezugspreises: 

€ 10.000,00 € 11.000,00 € 10.890,00 € 890,00 Gewinn 

Der Anleger bei neutralem zu 100% des 
Bezugspreises: 

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 9.900,00 € 100,00 Verlust 

Der Anleger bei negativem Szenario zu 
90% des Bezugspreises: 

€ 10.000,00 € 9.000,00 € 8.910,00 € 1.090,00 Verlust 

 

7.  Mit dem Wertpapier verbundene Kosten und Provisionen 
Kosten auf Ebene der Anleger: Über den Bezugspreis von € 1,00 pro neue Aktie hinaus können für den Anleger weitere Kosten insbesondere 
im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Verwaltung und der Veräußerung der Aktie entstehen, beispielsweise die üblichen Transaktions-, 
Order- und Depotgebühren der Banken. Die Emittentin stellt dem Anleger keine Kosten in Rechnung. 
Kosten auf Ebene der Emittentin: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots entstehen auf Ebene der Emittentin 
Emissionskosten in Höhe von bis zu € 75.000,00. 
Provisionen: Für die Emission der Aktien im Rahmen des öffentlichen Angebots werden der Emittentin und den Anlegern keine Provisionen 
berechnet außer eventuell üblichen Effektenprovisionen, die den Anlegern von ihren Banken in Rechnung gestellt werden, abhängig von 
den Vereinbarungen zwischen dem Anleger und ihrer Bank. 

8.  Angebotskonditionen einschließlich Emissionsvolumen 
Gegenstand des Angebots: Gegenstand des Angebots sind 2.177.235 neue, auf den Inhaber lautende nennbetragslose Stückaktien der OTI 
Greentech AG mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils € 1,00. Zur Ausgabe der neuen Aktien führt die OTI Greentech 
AG eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu € 2.177.235,00 aus dem genehmigten Kapital mit mittelbarem Bezugsrecht 
der Altaktionäre durch. Das Angebot richtet sich an die bestehenden Aktionäre der OTI Greentech AG („Altaktionäre“). Die Kapitalerhöhung 
wird unwirksam, wenn die Durchführung der Erhöhung des Grundkapitals nicht bis zum 31. Mai 2021 in das Handelsregister eingetragen 
worden ist. Bei Nichtdurchführung der Kapitalerhöhung werden alle Zeichnungen rückabgewickelt. Den Zeichnern entstehen dadurch keine 
zusätzlichen Kosten durch die Emittentin. 
Angebotszeitraum: Der Angebotszeitraum beginnt am Montag 12.04.2021 um 00:00 Uhr (MESZ) und endet am Montag, 26.04.2021 um 
24:00 Uhr (MESZ). 
Zeichnungsverfahren: Altaktionäre können ihre Bezugsrechte über ihre Bank ausüben unter Verwendung eines Formulars, das ihre Bank zur 
Verfügung stellt oder in einer anderen mit der Bank abzustimmenden Form. Die Anzahl bezogener Aktien kann bis zum Ende des 
Angebotszeitraums erhöht, reduziert oder widerrufen werden. 
Bezugspreis: Der Bezugspreis beträgt € 1,00 je Aktie. 
Bezugsverhältnis: Das Bezugsrecht der Altaktionäre wird in einem Verhältnis von 10:3 festgelegt. 10 von einem Altaktionär gehaltene Aktien 
berechtigen zum Bezug drei neuer Aktien. Der Altaktionär Dr. John C. Kisalus verzichtet auf Bezugsrechte aus 8 Aktien, um ein rundes 
Bezugsverhältnis zu ermöglichen. Die Bezugsrechte sind frei übertragbar. Ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert. 
Emissionsvolumen: Das maximale Emissionsvolumen beträgt € 2.177.235,00. Ein Mindestemissionsvolumen gibt es nicht. Die 
Kapitalerhöhung wird auch durchgeführt, wenn nicht alle neuen Aktien gezeichnet werden. 
Privatplatzierung: Nicht von den Altaktionären bezogene neuen Aktien werden nach Ablauf der Bezugsfrist in einer Privatplatzierung einer 
begrenzten Anzahl von qualifizierten Investoren zum Preis von mindestens € 1,00 pro neuer Aktie zur Zeichnung angeboten.  

9.  Geplante Verwendung des voraussichtlichen Emissionserlöses  
Die geschätzten Gesamtkosten des Angebots betragen ca. € 75.000,00 bei vollständiger Platzierung. Der Bruttoemissionserlös beträgt bei 
vollständiger Platzierung € 2.177.235,00. Ein voraussichtlicher Nettoemissionserlös ca. € 2.102.235,00 soll teilweise für die Übernahme der 
KMI Cleaning Solutions, Inc. genutzt werden. Der verbleibende Nettoemissionserlös soll für Investitionen in die Produktentwicklung 
(ECOSOLUT14, ECOfloc) und Vertrieb bei der Tochtergesellschaft UNIservice verwendet werden. Es sind dort zwei neue Festanstellungen im 
Vertrieb geplant. Die Priorisierung der Mittelverwendung ist in der genannten Reihenfolge geplant. Die Emittentin wird die Finanzmittel der 
Tochtergesellschaft in Form von Darlehen zur Verfügung stellen.   

 Hinweise nach § 4 Abs. 4 und 5 WpPG 

• Die inhaltliche Richtigkeit des Wertpapier-Informationsblatts („WIB“) unterliegt nicht der Prüfung durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“).  

• Für das Wertpapier wurde kein von der BaFin gebilligter Wertpapierprospekt hinterlegt. Weitergehende Informationen erhält der 
Anleger unmittelbar vom Anbieter oder der Emittentin des Wertpapiers.  

• Der Konzernabschlüsse der Emittentin werden zukünftig auf der Website der Gesellschaft (www.oti.ag) offengelegt. Der Jahresabschluss 
und der Konzernabschluss wurden auf der Internetseite der Emittentin veröffentlicht und können bei der Emittentin unter der in Ziffer 
3 genannten Adresse jederzeit kostenlos angefordert werden. Der Jahresabschluss der Emittentin zum 31.12.2019 ist diesem WIB als 
Anlage beigefügt. 

• Ansprüche auf der Grundlage einer in dem Wertpapier-Informationsblatt enthaltenen Angabe können nur dann bestehen, wenn die 
Angabe irreführend oder unrichtig ist oder der Warnhinweis nach § 4 Abs. 4 WpPG nicht enthalten ist und wenn das Erwerbsgeschäft 
nach Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts und während der Dauer des öffentlichen Angebots, spätestens jedoch 
innerhalb von sechs Monaten nach dem ersten öffentlichen Angebot der Wertpapiere im Inland, abgeschlossen wurde. 
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Anlage 1
BILANZ

zum

31. Dezember 2019

OTI Greentech AG
Berlin

AKTIVA PASSIVA

31.12.2019 31.12.2018
€ € €

31.12.2019 31.12.2018
€ € €

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1,00 232,00

II. Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen 5.984.226,40 5.984.226,40

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 577.117,34 368.896,47
2. Sonstige Vermögensgegenstände 113.069,28 690.186,62 68.820,86

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 79.473,54 5.341,27

C. Rechnungsabgrenzungsposten 8.400,00 14.000,00

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 4.698.602,00 1.798.602,00

II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung gelei-
steten Einlagen 2.558.856,00 0,00

III. Bilanzverlust 1.257.933,75- 733.114,17-

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 92.527,05 87.509,17

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 0,00 2.900.000,00
- Davon konvertibel € 0,00 (€ 2.900.000,00)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 181.334,96 121.497,39
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00 925.776,33
4. Sonstige Verbindlichkeiten 488.901,30 670.236,26 1.341.246,28

- Davon aus Steuern € 3.965,08 (€ 10.290,18)
- Davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.877,36

(€ 2.390,34)

6.762.287,56 6.441.517,00 6.762.287,56 6.441.517,00



Anlage 2

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

OTI Greentech AG
Berlin

Geschäftsjahr Vorjahr 
€ €

1. Umsatzerlöse 195.000,00 200.000,00

2. Sonstige betriebliche Erträge 3.061,92 59.554,16

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 223.256,24- 300.823,14-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung

und für Unterstützung 21.057,51- 20.655,88-
244.313,75- 321.479,02-

4. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 231,00- 516,03-

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 333.735,02- 440.633,68-

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 454,29 19.385,91

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 145.056,02- 181.551,45-

8. Ergebnis nach Steuern 524.819,58- 665.240,11-

9. Jahresfehlbetrag 524.819,58- 665.240,11-

10. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 733.114,17- 67.874,06-

11. Bilanzverlust 1.257.933,75- 733.114,17-
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OTI Greentech AG 
Berlin 

 
 

Anhang zum 31. Dezember 2019 

 
 
 

Allgemeine Angaben 

 
Der Jahresabschluss der OTI Greentech AG, Berlin, zum 31. Dezember 2019 wurde nach den 
Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. 
 
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer 
Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a Abs. 1 HGB auf. Von den Erleichterungen für 
Kleinstkapitalgesellschaften wurde teilweise Gebrauch gemacht. 
 
Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften der §§ 266-278 HGB. Für 
die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet. Die 
Gliederung entspricht § 275 Abs. 2 HGB.  
 
Die Gesellschaft ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg (HRB 195006) 
eingetragen. 
 
 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

 
Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Unternehmensfortführung (Going Concern 
Prinzip). 
 
Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und um 
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear 
vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 250,00 werden im 
Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.  
 
Die Finanzanlagen sind mit ihren Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich, wird der 
am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere beizulegende Wert angesetzt, sofern eine 
voraussichtlich dauernde Wertminderung vorliegt. Bei vorübergehender Wertminderung wird 
gemäß 
§ 253 Abs. 3 S. 4 HGB keine Abschreibung vorgenommen. 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung aller 
erkennbaren Risiken zu Anschaffungskosten bewertet worden.  
 
Der Ausweis der Bank- und Kassenbestände erfolgt mit dem Nennbetrag. Zinsen und 
Nebenkosten werden periodengerecht abgegrenzt. 
 

Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Ausgaben bzw. Einnahmen gebildet, die Aufwand 
bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. 
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Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.  
 
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei 
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden mit dem Erfüllungsbetrag 
bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.  
 
Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert. 
 
Geschäftsvorfälle in fremder Währung werden grundsätzlich mit dem historischen Kurs zum 
Zeitpunkt der Erstverbuchung erfasst. Die in fremder Währung vorhandene 
Vermögensgegenstände und Schulden werden zum Stichtag mit dem Devisenkassamittelkurs 
nach §256a HGB umgerechnet. 
 
 
Erläuterungen zur Bilanz 

 
Anlagevermögen 
 
Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens kann dem nachstehend  
dargestellten Anlagenspiegel entnommen werden. 
 
Finanzanlagen 
 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die zum Stichtag unmittelbar gehaltenen Anteile an 
verbundenen Unternehmen: 
 

Bezeichnung Sitz Stellung Beteiligungs- 
quote 

Eigenkapital  Jahresergebnis 

    31.12.2019 2019 

OTI Greentech Innovative 
Solutions AG (vormals OTI 
Greentech Group AG) 

Zug, Schweiz Gesellschafter 99,55% -195.266,78 CHF -105.199,39 CHF    

UniService Unisafe Srl Genua, Italien Gesellschafter 100,00% 201.728,00 €           23.821,92 €       

 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Unter den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen mit 
einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von T€ 690 (Vj. T€ 438) ausgewiesen. Die 
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen aus Forderungen aus 
Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 190 (Vj. T€ 55) sowie Darlehensforderungen in 
Höhe von T€ 386 (Vj. T€ 313). 
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Grundkapital 
 
Gezeichnetes Kapital 
 
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt zum 31. Dezember 2019 € 4.698.602,00 (Vj. 
€ 1.798.602,00) und ist eingeteilt in 4.698.602 Stückstammaktien (Vj. 1.798.602 Aktien). 
 
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2015 erteilten 
Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelschuldverschreibungen (bedingtes Kapital 
I/2015) wurden im Jahr 2015 Wandelschuldverschreibungen mit einem Nominalwert von 
insgesamt € 2.900.000,00 ausgegeben. Alle Wandelanleiheinhaber haben von ihrem 
Wandlungsrecht Gebrauch gemacht und bis zum Ablauf des 29. November 2019 sämtliche 
Wandelschuldverschreibungen in Höhe von insgesamt nominal € 2.900.000,00 in 2.900.000,00 
neue Stückaktien gewandelt. Durch die erfolgte Wandlung wurde das Grundkapital von 
€ 1.798.602,00 um € 2.900.000,00 auf € 4.698.602,00 erhöht. Die Handelsregistereintragung 
erfolgte am 6. Dezember 2019. 
 
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 erteilten 
Ermächtigung das Grundkapital bis zum 22. Juni 2022 um bis zu € 10.000.000,00 zu erhöhen 
(Genehmigtes Kapital 2017/I) hat die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung (Debt to equity swap) 
aufgrund Vorstandsbeschlusses vom 20. Dezember 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
durch Beschluss vom 20. Dezember 2019 von € 4.698.602,00 um € 2.558.856,00 durchgeführt 
und im Dezember 2019 beim Handelsregister eingereicht. Die Eintragung beim Handelsregister 
erfolgte erst am 11. März 2020 und damit das Wirksamwerden der 
Kapitalerhöhungsmaßnahme. Aus diesem Grund erfolgt der Ausweis dieser Kapitalerhöhung in 
einem Sonderposten "Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete 
Einlage" unter dem Posten "Gezeichnetes Kapital". Auf das erhöhte Grundkapital werden 
2.558.856 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einer rechnerischen Beteiligung am 
Grundkapital der Gesellschaft von je Euro 1,00 je neue Aktie ausgegeben 
(Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2019). Die Kapitalerhöhung ist gegen Sacheinlage erfolgt. 
Als Sacheinlage wurden Gesellschafterdarlehen inkl. Zinsen und Vergütungsansprüche des 
Aufsichtsrats im Rahmen eines sogenannten Debt-to-Equity-Swaps 1:1 (EUR 1 in 1 Aktie) 
eingebracht. 
 
Bedingtes Kapital 
  
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 19. Juni 2015 mit Änderung 
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23. Juni 2017 um bis zu EUR 2.200.000,00 zur 
Durchführung von Optionsrechten, welche die Gesellschaft aufgrund der Ermächtigung der 
Hauptversammlungen vom 19. Juni 2015 und 23. Juni 2017 an Mitglieder des Vorstandes und 
ausgewählte Führungskräfte ausgegeben hat, bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital 2015/II) 
 
Das am 19. Juni 2015 beschlossene bedingte Kapital im Gesamtbetrag von bis zu 
€ 4.000.000,00 beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien in Höhe von insgesamt nominal 
€ 2.900.000,00 im Geschäftsjahr 2019 noch 1.100.000,00 EUR (Bedingtes Kapital: 2015/I). 
 
Genehmigtes Kapital 
 
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 22. Juni 2022 mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien ge-
gen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals um bis zu insgesamt EUR 
10.000.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2017 /I). Den Aktionären ist ein Bezugsrecht 
einzuräumen. Die Aktien können einem Kreditinstitut zur Übernahme angeboten werden mit 
der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Das 
genehmigte Kapital beträgt nach teilweiser Ausschöpfung in Höhe von € 2.558.856,00 in 2019 
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noch € 7.441.144,00. 
 
 

Rückstellungen 
 
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Wesentlichen Rückstellungen für Kosten für 
Jahresabschlusserstellung und -prüfung von T€ 61 und ausstehende Rechnungen von T€ 31 
und sind kurzfristig. 
 
Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.  
 
Erläuterungen zu Gewinn und Verlustrechnung 
 
Sonstige Zinsen und ähnlichen Erträge 
 
Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge sind Zinsen aus verbundenen Unternehmen. 
 
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
 
Die sonstigen Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten mit T€ 64 (Vj. T€ 116) anteilige 
Zinsaufwendungen aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen zu einem Zinssatz von 
4% (vorher 8,5%), die bis zur Wandlung der Wandanleihe in Aktien entstanden sind.  
 
Sonstige Angaben 
 
Aufsichtsrat 
 
Folgende Aufsichtsratsmitglieder waren während des Geschäftsjahres bestellt:  

 
- Herr Andrew Schwager, Global FMCG Spezialist/Beteiligung, London, Großbritannien,  
  Vorsitzender, 
- Herr Paul R. Morris, Consultant,  Zürich, Schweiz, stellvertretender Vorsitzender sowie 
- Herr Nicholas Reginald Elmslie, Consultant, Twickenham, Großbritannien. 
 
Vorstand 
 
Mitglieder des Vorstandes waren im Geschäftsjahr 2019: 
 
- Herr John Kisalus, Chemiker, Victoria, Texas, USA, 
- Herr Joseph Owen James Armstrong, Jurist, München, (bis 30.04.2019). 
 
 
Mitarbeiter  
 

Im Geschäftsjahr wurde durchschnittlich ein Mitarbeiter beschäftigt. 
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Vergütung der Organe 
 
Bezüge des Vorstandes 2019    

    

Person Feste 
Jahresvergütung in 

2019 
€ 

Optionen 
 
€ 

Gesamtjahresver
gütung 

€ 

    

    

Joe Armstrong, COO  54.507 - 54.507 

Dr. John Kisalus, CTO  69.999 -  69.999 

Bezüge des Aufsichtsrats in 2019    

    

    

Andrew Schwager, AR-Vorsitzender 25.000 - 25.000 

Paul Morris, stellvertretender. AR-Vorsitzender 17.000 -  17.000 

Nicholas R. Elmsie 17.000 -  17.000 

 
 
Haftungsverhältnisse 
 
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht. 
 
Ergebnisverwendung 
 
Der Vorstand schlägt vor, das Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen. 
 
Konzernzugehörigkeit  

  
Die Gesellschaft stellt für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen einen 
Konzernabschluss auf. Der Konzernabschluss wird beim Betreiber des elektronischen 
Bundesanzeigers eingereicht und bekannt gemacht. 
 
Nachtragsbericht 
 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Unternehmen 
 
Die Weltwirtschaft wurde durch den Ausbruch der COVID-19 Pandemie im ersten Quartal 2020 
getroffen. Startend mit China haben viele Länder durch Ausgangsbeschränkungen die 
wirtschaftlichen Aktivitäten weitgehend stillgelegt: Italien und die USA, folgten beispielsweise 
besonders zu Beginn des 2. Quartals 2020 durch Quarantänemaßnahmen, 
Reisebeschränkungen und Shut Downs.  

 
OTI Greentech wird die lokalen Entwicklungen genau beobachten und Aktivitäten entsprechend 
optimieren. Einen wesentlichen Einfluss auf die OTI Greentech AG als Holdinggesellschaft hat 
die Corona-Pandemie nicht. Die Geschäftsentwicklung der Tochtergesellschaft ist stabil und 
verläuft bis auf kleinere zeitliche Verschiebungen plangemäß. 
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Nach der vollständigen Wandlung der Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 
€ 2.900.000,00 ( EUR 1 in 1 Aktie) im 2. Halbjahr und der Eintragung im Handelsregister am 
6. Dezember 2019 konnte am 20. Dezember 2019 auch Debt-to-Equity-Swap in Höhe von 
€ 2.558.856,00 (EUR 1 in 1 Aktie) erfolgreich durchgeführt und noch in 2019 beim Amtsgericht 
eingereicht werden. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 11. März 2020 und wird im 
Jahresabschluss nach dem Eigenkapital in der Position "Zur Durchführung der beschlossenen 
Kapitalerhöhung geleisteten Einlagen" mit € 2.558.856,00 ausgewiesen. Somit konnte  die 
Gesellschaft insgesamt um € 5.458.856,00 entschuldet werden.  
 
Im Juli 2020 hat der Vorstand von der Tochtergesellschaft OTI Greentech Innovative Solutions 
in der Schweiz eine Finanzierungszusage zur Sicherung der Liquidität in 2020 in Höhe von bis 
zu T€ 250 erhalten.   
 
Der Vorstand ist der Meinung, dass nach den erfolgreich umgesetzten Maßnahmen und der 
stabilen Geschäftsentwicklung, die Liquidität mindestens für 2020 gesichert und die Annahme 
des Going Concern Prinzips der Gesellschaft angemessen ist. 
 
 
Berlin, den 29.07.2020 
 
 
 
(Der Vorstand) 



 Anlage 4
ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2019

OTI Greentech AG,  Berlin

Anschaffungs-, kumulierte
Herstellungs- Abschreibungen Abschreibungen Buchwert Buchwert

kosten
01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018

€ € € € €
Anlagevermögen

I. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.809,72 1.808,72 231,00 1,00 232,00

Summe Sachanlagen 1.809,72 1.808,72 231,00 1,00 232,00

II. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 17.796.509,74 11.812.283,34 0,00 5.984.226,40 5.984.226,40
2. Sonstige Ausleihungen 476.205,80 476.205,80 0,00 0,00 0,00

Summe Finanzanlagen 18.272.715,54 12.288.489,14 0,00 5.984.226,40 5.984.226,40

Summe Anlagevermögen 18.274.525,26 12.290.297,86 231,00 5.984.227,40 5.984.458,40



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

 

An die OTI Greentech AG, Berlin 

 

Prüfungsurteil 

 

Wir haben den Jahresabschluss der OTI Greentech AG, Berlin, – bestehend aus der Bilanz 

zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom      

1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember2019 sowie dem Anhang, einschließlich der 

Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 

Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 

zum 31. Dezember 2019. 

 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 

Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 

Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 

Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der 

Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 

um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

 

Wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit 

 

Wir verweisen auf die Angaben im Nachtragsbericht im Anhang, in der die gesetzlichen 

Vertreter beschreiben, dass sich die Gesellschaft in einer angespannten Liquiditätssituation 

befindet. Wie dort dargelegt, deuten diese Ereignisse und Gegebenheiten auf das Bestehen 



einer wesentlichen Unsicherheit hin, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der 

Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwirft und die ein 

bestandsgefährdendes Risiko im Sinne des § 322 Abs. 2 Satz 3 HGB darstellt.  

 

Unser Prüfungsurteil ist bezüglich dieses Sachverhalts nicht modifiziert. 

 

Sonstige Informationen 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen  

 

 die übrigen Teile des Geschäftsberichts, mit Ausnahme des geprüften 

Jahresabschlusses sowie unseres Bestätigungsvermerks. 

 

Der Aufsichtsrat ist für die folgenden sonstigen Informationen verantwortlich: 

 

 den Bericht des Aufsichtsrats. 

 

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen 

Informationen, und dementsprechend geben wir hierzu weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung ab.  

 

Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen: 

 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung 

erlangten Kenntnissen aufweisen oder  

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 

Jahresabschluss 

 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als 



notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, 

der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 

ist.  

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser 

Prüfungsurteil zum Jahresabschluss beinhaltet. 

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und 

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 

einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus  

 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 

Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 

Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können. 



 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 

Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 

Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 

Angaben. 

 

 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, 

ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft 

zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem 

Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 

aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 

Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 

Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten 

Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 

führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die 

zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden 

handelsrechtlichen Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 

  



Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 

feststellen. 

 

Hamburg, 30. Juli 2020 

 

Mazars GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

 

 

Jessen       Haas-Parsina 

Wirtschaftsprüfer     Wirtschaftsprüferin 
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